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1 Anwendungsbereich

1.1 Allgemeines

Die Zertifizierungsstelle von VdS Schadenverhü-
tung (nachstehend VdS-Zertifizierungsstelle ge-
nannt) erkennt bei entsprechender Beauftragung
Sachverständige zum Prüfen elektrischer Anlagen
an. Zugang zum Anerkennungsverfahren haben
natürliche Personen, die

a) elektrische Betriebsmittel und Anlagen haupt-
beruflich prüfen und hierfür ständig zur Verfü-
gung stehen,

b) elektrische Betriebsmittel und Anlagen weder
installieren, installieren lassen noch vertreiben
oder die alternativ die Objektivität und Unab-
hängigkeit ihrer Sachverständigentätigkeit
durch eine beurkundete öffentliche Bestellung
und Vereidigung nachweisen können,

c) über ein abgeschlossenes Studium der Elek-
trotechnik (Hoch- oder Fachhochschule) verfü-
gen oder alternativ als Elektromeister eine
öffentliche Bestellung und Vereidigung als
Sachverständiger des Elektro-Installateur-
handwerks vorweisen können,

d) nach dem Studium in einer 5-jährigen prakti-
schen Tätigkeit fundierte Kenntnisse und Erfah-
rungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik im All-
gemeinen sowie der Installationstechnik im Be-
sonderen erworben haben oder ersatzweise
sowohl eine mindestens 1-jährige Revisionstä-
tigkeit als auch die Teilnahme an mindestens
100 Revisionen (gemäß Klausel 3602) mit einem
von VdS Schadenverhütung anerkannten Sach-
verständigen nachweisen können oder alterna-
tiv als Elektromeister eine öffentliche Bestellung
und Vereidigung als Sachverständiger des Elek-
tro-Installateurhandwerks vorweisen können,

e) sich verpflichten, bei der Prüfung von elektri-
schen Betriebsmitteln und Anlagen die erforder-
lichen Messinstrumente nach Abschnitt 5.2.3
dieser Richtlinien einzusetzen,

f) wirtschaftlich unabhängig und nicht vorbe-
straft sind,

g) den körperlichen Beanspruchungen bei der
Prüfung umfangreicher Anlagen gewachsen
sind; hiervon wird in der Regel ausgegangen,
wenn der Auftraggeber zum Zeitpunkt der Auf-
tragstellung das 64. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat.

Die Anerkennung wird – wenn alle Voraussetzun-
gen dieser Richtlinien erfüllt sind – von der VdS-Zer-
tifizierungsstelle ausgesprochen und ist zeitlich be-
fristet. Die Anerkennung wird durch ein Zertifikat
dokumentiert. VdS-anerkannte Sachverständige
werden in einem Verzeichnis (VdS 2507) geführt.

1.2 Bedeutung der Anerkennung

Wird Anspruch auf Überprüfung von elektrischen
Anlagen im Rahmen der technischen Risikobewer-
tung durch den Versicherer erhoben, sind die ent-
sprechenden Bestimmungen im Versicherungsver-
trag zu beachten. Dort kann die Prüfung der elektri-
schen Anlagen durch einen VdS-anerkannten
Sachverständigen (Klausel 3602 Elektrische Anla-
gen, siehe Anhang A) vereinbart werden.

1.3 Gültigkeit

Diese Richtlinien gelten für alle Aufträge, die ab
dem 01.01.2005 erteilt werden.

2 Definitionen und Abkürzungen

Revisionstätigkeit/Revision: Prüfung elektri-
scher Anlagen gemäß DIN VDE 0105-100, Ab-
schnitt 5.3.3 sowie Abschnitt 5.3.101. In diesen
Richtlinien speziell die Prüfung nach Klausel 3602
(siehe Anhang A).

Befundschein: Schriftliche Dokumentation der
Prüfung nach Klausel 3602 mit dem dafür vor-
gesehenen Formblatt VdS 2229.

Klausel: Versicherungstechnische Zusatzverein-
barung, die in Versicherungsverträgen vereinbart
sein kann (beispielsweise Klausel 3602).

Mängelstatistik: In diesen Richtlinien ist dies die
VdS-Mängelstatistik. Sie wird mit den Daten
erhoben, die die VdS-anerkannten Sachverständi-
gen jährlich gemäß Abschnitt 5.1.3 f) liefern, und
wird durch VdS Schadenverhütung mit Drucks-
tück VdS 2837 herausgegeben.

3 Normative Verweisungen

Diese Richtlinien enthalten undatierte Verweise
von Bestimmungen aus anderen Normen und
Regelwerken.

Dies sind insbesondere

■ DIN VDE 0403 Messen, Steuern, Regeln –
Durchgangsprüfgeräte

■ DIN VDE 0411 Teil 2-032 Sicherheitsbestim-
mungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel-
und Laborgeräte

■ DIN VDE 0413 Teil 2 Geräte zum Prüfen, Mes-
sen und Überwachen von Schutzmaßnahmen,
Isolationswiderstand

■ DIN VDE 0413 Teil 3 Geräte zum Prüfen, Mes-
sen und Überwachen von Schutzmaßnahmen,
Schleifenwiderstand
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■ DIN VDE 0413 Teil 4 Geräte zum Prüfen, Mes-
sen und Überwachen von Schutzmaßnahmen,
Widerstand von Erdungsleitern, Schutzleitern
und Potentialausgleichsleitern

■ DIN VDE 0413 Teil 5 Geräte zum Prüfen, Mes-
sen und Überwachen von Schutzmaßnahmen,
Erdungswiderstand

■ DIN VDE 0413 Teil 6 Geräte zum Prüfen, Mes-
sen und Überwachen von Schutzmaßnahmen,
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) in TT-,
TN- und IT-Netzen

■ DIN VDE 0413 Teil 7 Geräte zum Prüfen, Mes-
sen und Überwachen von Schutzmaßnahmen,
Drehfeld

■ DIN VDE 0413 Teil 10 Geräte zum Prüfen, Mes-
sen und Überwachen von Schutzmaßnahmen,
Kombinierte Messgeräte

■ DIN VDE 0682-401 Arbeiten unter Spannung –
Spannungsprüfer, Zweipolige Spannungsprü-
fer für Niederspannungsnetze

■ DIN VDE 1000-10 Anforderungen an die im Be-
reich der Elektrotechnik tätigen Personen

■ VdS 2229 Befundschein für die Prüfung elektri-
scher Anlagen

■ VdS 2506 Prüfungsordnung
■ VdS 2507 VdS-anerkannte Elektrosachver-

ständige – Verzeichnis
■ VdS 2871 Prüfrichtlinien für die Prüfung elektri-

scher Anlagen nach Klausel 3602

Bei undatierten Verweisungen gilt jeweils die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Regelwerks.

Anmerkung: Sämtliche VdS-Druckstücke können
angefordert werden bei:

VdS Schadenverhütung, Verlag,
Postfach 10 37 53, 50477 Köln,
Fax.-Nr.: 02 21 / 77 66 - 1 09

DIN VDE-Bestimmungen können bestellt werden
bei:

VDE Verlag GmbH,
Bismarkstr. 33, 10625 Berlin,
Fax: 030 / 341 70 93

oder

Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin,
Fax: 030 / 26 01 - 12 60

4 Allgemeines

Die Anerkennung als Sachverständiger zum Prü-
fen elektrischer Anlagen ist schriftlich zu be-
auftragen (siehe Abschnitt 5.1.1). Aufträge zur An-
erkennung werden in der Reihenfolge ihres Ein-
gangs bearbeitet.

Erfüllt der Auftraggeber die Anerkennungsbedin-
gungen (siehe Abschnitt 5), erhält er eine auf
4 Jahre befristete Anerkennung. Diese Anerken-
nung kann – bei weiterer Einhaltung dieser Richtli-
nien – bei entsprechender Beauftragung jeweils
für weitere 4 Jahre verlängert werden.

Der anerkannte Sachverständige wird im Verzeich-
nis der VdS-anerkannten Sachverständigen zum
Prüfen elektrischer Anlagen, VdS 2507 geführt.

5 Anerkennungsbedingungen

Der Sachverständige muss alle Anerkennungsbe-
dingungen erfüllen. Die VdS-Zertifizierungsstelle
behält sich vor, die Einhaltung der Bedingungen
durch geeignete Maßnahmen zu überprüfen.

5.1 Allgemeine Voraussetzungen

5.1.1 Auftragserteilung

Die Anerkennung ist schriftlich unter Verwendung
des Vordrucks “Auftrag zur Anerkennung von Sach-
verständigen zum Prüfen elektrischer Anlagen”
(siehe Anhang B) bei der VdS-Zertifizierungsstelle
zu beauftragen. Der Vordruck muss vollständig
ausgefüllt und vom Auftraggeber unterschrieben
eingereicht werden.

5.1.2 Einzureichende Unterlagen

Dem Auftrag sind beizufügen die Nachweise (ggf.
Bescheinigungen) über

a) den Abschluss des Studiums der Elektrotech-
nik, alternativ den Meisterbrief sowie eine Be-
stellurkunde als öffentlich bestellter und verei-
digter Sachverständiger des Elektro-Installa-
teurhandwerks,

b) eine nach dem Studium erfolgte, mindestens
5-jährige praktische Tätigkeit (einschließlich
Nachweis über die dabei erworbenen Kenntnis-
se und Erfahrungen in der Elektrotechnik im All-
gemeinen sowie der Installationstechnik im Be-
sonderen) oder Nachweis über eine Revisions-
tätigkeit (siehe Abschnitt 1.1 a) durch eine
entsprechende Bescheinigung eines VdS-aner-
kannten Sachverständigen mit Angabe der Prü-
fungstage und der geprüften Betriebe; alternativ
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die Vorlage der Bestellungsurkunde als öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachverständiger
des Elektro-Installateurhandwerks,

c) die Eintragung des Auftraggebers im Handels-
register, sofern er selbstständig und die Eintra-
gung erforderlich ist,

d) Eintragung des Unternehmens, bei dem der
Auftraggeber angestellt ist, im Handelsregister,
sofern die Eintragung erforderlich ist,

e) Erklärung des Arbeitgebers (bei unselbststän-
dig Beschäftigten), dass der Auftraggeber
uneingeschränkt die Tätigkeit als Sachverstän-
diger ausüben kann,

f) die Verfügbarkeit der erforderlichen Messgeräte
nach Abschnitt 5.2.3 sowie deren Kalibrierung,

g) die Verfügbarkeit der erforderlichen Normen
nach Abschnitt 5.2.3 (Kaufbeleg, Lieferschein
o.ä.),

h) polizeiliches Führungszeugnis.

Hinweis: Der Abschluss einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung wird dringend empfohlen.

5.1.3 Verpflichtungen

Der Auftraggeber verpflichtet sich,

a) die ordnungsgemäße Beschaffenheit und Be-
triebssicherheit elektrischer Anlagen unter Be-
achtung der jeweils gültigen Prüfrichtlinien
VdS 2871 zu prüfen. Über das Prüfergebnis ist
ein Prüfbericht anzufertigen, eigenhändig zu
unterschreiben und dem Auftraggeber der Prü-
fung auszuhändigen. Hierfür ist der Befund-
schein VdS 2229 in der jeweils aktuellen Aus-
gabe unverändert zu verwenden,

b) nur dann zu prüfen, wenn seine Unparteilich-
keit gewährleistet ist. Das ist im Allgemeinen
der Fall, wenn er weder bei der Planung, der Er-
richtung, der Bauleitung noch als Unternehmer
an dem zu prüfenden Objekt beteiligt war,

c) sämtliche Prüfaufträge, die er in seiner Eigen-
schaft als Sachverständiger annimmt, selb-
ständig und eigenverantwortlich durchzufüh-
ren. Zu seiner Hilfe darf er befähigte und zuver-
lässige Elektrofachkräfte hinzuziehen, die
unter seiner ständigen Aufsicht tätig sind,

d) der VdS-Zertifizierungsstelle auf Verlangen de-
tailliert Auskunft über seine Prüfungen zu ertei-
len und entsprechende Unterlagen vorzule-
gen. Die VdS-Zertifizierungsstelle behält sich
eine Nachprüfung der geprüften Anlagen vor,

e) nachweisliche Mängel in Bezug auf seine Prüf-
tätigkeit sowie auf deren Dokumentation, die
sich auf Grund von berechtigten Beschwerden
ergeben, umgehend nach Aufforderung zu be-
heben,

f) der VdS-Zertifizierungsstelle jährlich auf Da-
tenträger alle Angaben zur Verfügung stellen,
die erforderlich sind, um eine Mängelstatistik
zu führen,

g) an den entsprechenden Fortbildungsveranstal-
tungen von VdS Schadenverhütung teilzuneh-
men. In besonderen Fällen kann der Nachweis
über den Besuch von entsprechenden Ersatz-
veranstaltungen anerkannt werden,

h) die erforderlichen Messgeräte in regelmäßigen
Zeitabständen von einer Stelle kalibrieren zu
lassen, welche die erforderlichen rückführba-
ren Normale benutzt. Bei der Festlegung der
Kalibrierintervalle sind die Empfehlungen der
Messgerätehersteller und der Kalibierlaborato-
rien zu beachten,

i) jährlich fünf Befundscheine (nach eigener Aus-
wahl) der VdS-Zertifizierungsstelle vorlegen,

j) seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber
VdS Schadenverhütung zu erfüllen.

5.2 Voraussetzungen für die Erteilung der
Anerkennung

5.2.1 Prüfung der Unterlagen

Die Prüfung des Auftrags und der eingereichten
Unterlagen und Nachweise des Auftraggebers
nach Abschnitt 5.1.2 darf zu keinen Beanstandun-
gen führen.

5.2.2 Nachweis der Qualifikation

Der Auftraggeber muss seine Qualifikation durch
eine Prüfung gemäß Prüfungsordnung (VdS 2506)
bei der VdS-Zertifizierungsstelle nachweisen.

5.2.3 Erforderliche Messgeräte und Normen

Spätestens nach Abschluss der Prüfung nach Ab-
schnitt 5.2.2 muss der Auftraggeber nachweisen,
dass ihm die erforderlichen Messgeräte mit einer
gültigen Kalibrierung (durch eine Werkskali-
brierstelle des Herstellers oder durch den Deut-
schen Kalibrierdienst) zur Verfügung stehen. Es
sind mindestens folgende Messgeräte erforderlich:

a) Messgerät (z.B. Stromzange) mit Maximalwert-
speicher und Echt-Effektivwert-Messung, ge-
eignet für Energietechnik nach DIN VDE 0411
Teil 2-32

b) Isolationsmessgerät nach DIN VDE 0413 Teil 2
c) Widerstandsmessgerät für Schutzleiter nach

DIN VDE 0413 Teil 4
d) Erdungsmessgerät nach DIN VDE 0413 Teil 5
e) Schleifenwiderstandsmessgerät nach

DIN VDE 0413 Teil 3 (Kurzschlussstrom)
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f) Messgerät zum Prüfen von Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen nach DIN VDE 0413 Teil 6

g) Messgerät zum Prüfen des Drehfeldes nach
DIN VDE 0413 Teil 7

h) Messgerät für eine berührungslose Tempera-
turmessung mit Infrarot-Thermometer1)

i) Zweipoliger Spannungsprüfer nach DIN VDE
0682-401 (niederohmig)1)

Die Messgeräte nach Punkt a) bis g) können auch
in einem kombinierten Gerät nach DIN VDE 0413
Teil 10 vereinigt sein.

Empfohlen werden darüber hinaus folgende
Messgeräte:

■ Messgerät (z.B. Stromzange) für Ableitstrom-
messung mit Auflösung im mA-Bereich und
Echt-Effektivwert-Messung

■ Oberschwingungs-Messgerät (z.B. Stromzan-
ge) mit Echt-Effektivwert-Messung, geeignet
für Energietechnik

■ Netzanalyse-Messgerät zum Auffinden bzw.
zur Messung von Oberschwingungen

■ Durchgangsprüfer nach DIN VDE 0403
■ Stoßspannungs-Isolationsmessgerät (1500 V

bis 4000 V)
■ Beleuchtungsmessgerät
■ Uhr
■ Längenmessgerät (Maßband, Zollstock)
■ Drehfeld-Richtungsanzeiger nach

DIN VDE 0413 Teil 9

Der Auftraggeber muss außerdem im Besitz der
notwendigen Normen (DIN VDE) und Vorschriften
sein. Als Mindestbestand gelten die vom VDE Ver-
lag herausgegebenen Ordner “Auswahl für das
Elektrotechnik-Handwerk”.

5.3 Erteilung der Anerkennung

Die Anerkennung wird für einen Zeitraum von
4 Jahren ausgesprochen.

Liegen der VdS-Zertifizierungsstelle nicht inner-
halb von 24 Monaten nach Auftragserteilung
sämtliche geforderten Unterlagen vor, wird das
Anerkennungsverfahren abgebrochen. Die bis da-
hin erhaltenen Unterlagen werden an den Auftrag-
geber zurückgesandt. Alle Aufwendungen, die der
VdS-Zertifizierungsstelle bis zu diesem Zeitpunkt
entstanden sind, gehen zu Lasten des Auftragge-
bers. Danach kann das Verfahren nur durch einen
vollständigen Neuauftrag gestartet werden.

5.4 Verlängerung der Anerkennung

5.4.1 Auftragserteilung

Eine Verlängerung kann jeweils für weitere 4 Jahre
beauftragt werden. Maßgebend für die Erteilung
der Verlängerung sind die zum Zeitpunkt der Auf-
tragserteilung geltenden VdS-Richtlinien. Die Ver-
längerung muss mindestens 4 Monate vor Ablauf
der Anerkennung unter Verwendung des anhän-
genden Vordrucks (Anhang B) bei der VdS-Zertifi-
zierungsstelle beauftragt werden.

Dem Auftrag sind beizufügen:

■ die Teilnahmebestätigung der Fortbildung nach
Abschnitt 5.1.3 g),

■ die Kalibriernachweise für die im Abschitt
5.2.3 a) bis f) genannten Messgeräte,

■ ggf. Nachweis über die Bestellung als Sachver-
ständiger gemäß Abschnitt 5.1.2 b).

Die Prüfung der eingereichten Unterlagen darf zu
keinen Beanstandungen führen.

5.4.2 Nachweis über die Tätigkeit als
VdS-anerkannter Sachverständiger

Der Sachverständige muss nach Erteilung der An-
erkennung jährlich mindestens fünf Revisionen
durchführen. Als Nachweis sind jährlich fünf Prüf-
berichte (Befundscheine) der VdS-Zertifizierungs-
stelle vorzulegen (siehe Abschnitt 5.1.3 i)).

5.4.3 Verlängerung der Anerkennung

Die Anerkennung wird um weitere 4 Jahre verlän-
gert, wenn der Auftrag vollständig ausgefüllt und
unterschrieben und mit allen erforderlichen Unter-
lagen versehen zeitgerecht bei der VdS-Zertifizie-
rungsstelle eingereicht wurde und die Überprü-
fung des Auftrags sowie aller Unterlagen zu einem
positiven Ergebnis führt. Insbesondere muss die-
se Überprüfung ergeben, dass der Sachverständi-
ge seinen Verpflichtungen nach Abschnitt 5.1.3
nachgekommen ist.

Die Anerkennung erlischt nach Ablauf des Aner-
kennungszeitraums. Erfolgt der Auftrag zur Ver-
längerung später als 24 Monate nach Ablauf der
Anerkennung, ist ein komplett neuer Auftrag mit
sämtlichen Unterlagen einzureichen.
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1) Bei diesen Messgeräten ist der Kalibriernachweis nicht er-
forderlich, wird jedoch dringend empfohlen.



5.5 Änderung der Anstellung des
VdS-anerkannten Sachverständigen

Wechselt der anerkannte Sachverständige den Ar-
beitgeber bzw. meldet er seine Selbständigkeit an,
so muss er dies der VdS-Zertifizierungsstelle gegen-
über unter Verwendung des Vordrucks (Auftragsfor-
mular im Anhang B) unverzüglich bekannt geben.

5.6 Änderung der Firmierung des
VdS-anerkannten Sachverständigen

Jede Änderung der Firmierung des VdS-anerkann-
ten Sachverständigen ist der VdS-Zertifizierungs-
stelle unverzüglich durch Einschreiben mitzuteilen.
Bei Kapitalgesellschaften ist der Mitteilung eine Ko-
pie des Eintrags in das Handelsregister beizufügen.

5.7 Verlagerung der Betriebsstätte

Eine Verlagerung der Betriebsstätte (Umzug) ist
der VdS-Zertifizierungsstelle unverzüglich durch
Einschreiben mitzuteilen. Die Mitteilung kann
formlos erfolgen.

6 Widerruf

Anerkennungen können widerrufen und damit un-
gültig werden. Ab dem Zeitpunkt des Widerrufs darf
mit der VdS-Anerkennung nicht mehr geworben
werden (siehe Abschnitt 7).

Widerruf erfolgt, wenn

a) die Voraussetzungen für die Anerkennung
(nach Abschnitt 1.1 und Abschnitt 5.2) nicht
mehr gegeben sind,

b) die dem Anerkennungsverfahren zugrunde lie-
genden Richtlinien sich ändern und der Auf-
traggeber diese Änderungen nicht innerhalb
einer angemessenen Frist umsetzt,

c) die Anerkennung oder das VdS-Logo (siehe
Abschnitt 7) unkorrekt verwendet werden (z.B.
unlautere Werbung),

d) der Sachverständige seinen Verpflichtungen
nach diesen Richtlinien nicht nachgekommen
ist,

e) der Sachverständige bei berechtigter Bean-
standung gemäß Abschnitt 5.1.3 e) nicht
unverzüglich für Abhilfe sorgt.

Der Widerruf der Anerkennung wird dem Sachver-
ständigen per Einschreiben mitgeteilt. Gegen den
Widerruf kann innerhalb von 2 Monaten Be-
schwerde eingelegt werden (siehe Abschnitt 8).
Der Widerruf der Anerkennung kann innerhalb von
6 Monaten zurückgenommen werden, wenn die
Gründe, die zum Widerruf führten, weggefallen

sind. Ein Rechtsanspruch auf Rücknahme der Ab-
erkennung besteht nicht. Die Anerkennung kann
frühestens 12 Monate nach einem Widerruf erneut
beauftragt werden. Bei der Auftragserteilung ist
der Nachweis zu führen, dass der Auftraggeber
alle Verpflichtungen (siehe oben) erfüllt und evtl.
Mängel aus dem vorangegangenen Verfahren be-
seitigt hat.

7 Werbung

Anerkannte Sachverständige dürfen mit der
VdS-Anerkennung werben. Es ist jedoch untersagt,
die Marke “VdS” oder Abwandlungen hiervon bzw.
die Zertifizierung als solche in die Firmenbe-
zeichnung aufzunehmen. Bei einer Werbung mit
der VdS-Anerkennung als Sachverständiger muss
der Inhalt des Textes auf der Anerkennungsurkun-
de korrekt wiedergeben werden und darf nicht auf
wettbewerbswidrige Art und Weise erfolgen.

Die diesbezüglichen Bestimmungen auf dem Zer-
tifikat sind einzuhalten. Die Werbung darf nur im
Zusammenhang mit der anerkannten Person er-
folgen. Die Werbung mit der VdS-Anerkennung
darf nicht in Verbindung mit Leistungen des Auf-
traggebers erfolgen, die nicht durch den Anerken-
nungsumfang abgedeckt sind. Im Zweifelsfall ist
die Werbung mit der VdS-Anerkennung mit der
VdS-Zertifizierungsstelle abzustimmen.

Der VdS-anerkannte Sachverständige darf auf sei-
ne VdS-Anerkennung mit folgendem Logo hin-
weisen:

Das VdS-Logo darf unter Beibehaltung der Pro-
portionen vergrößert oder verkleinert werden. Eine
Mindesthöhe von 13 mm für das Logo darf nicht
unterschritten werden. Das Logo darf auf Brief-
köpfen, Werbeschriften, Veröffentlichungen und
Werbebroschüren des Auftraggebers verwendet
werden.

8 Beschwerdeverfahren

Beanstandungen bezüglich des Anerkennungs-
verfahrens sind bei der VdS-Zertifizierungsstelle
schriftlich einzureichen.

Das Beschwerdeschreiben muss folgende Anga-
ben enthalten:
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■ Datum, Sachbearbeiter und Betreff des Schrei-
bens der VdS-Zertifizierungsstelle, dessen In-
halt vom Auftraggeber beanstandet wird,

■ genaue Auflistung der Punkte, die beanstandet
werden,

■ Beschwerdegründe.

Das Beschwerdeschreiben ist an den Leiter der
Zertifizierungsstelle zu senden. Sofern die
Beanstandungen begründet sind, wird das ent-
sprechende Anerkennungsverfahren ganz oder
teilweise zu Lasten der VdS-Zertifizierungsstelle
wiederholt. Bei unbegründeten Beanstandungen
gehen die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu
Lasten des Auftraggebers.

9 Haftung

9.1 Gewährleistung

Mit der Prüfung und der Anerkennung des Sach-
verständigen zum Prüfen elektrischer Anlagen
übernimmt VdS Schadenverhütung keine Gewähr
für die Ordnungsgemäßheit und Funktionstüchtig-
keit der von dem anerkannten Sachverständigen
geprüften elektrischen Anlagen sowie für die Feh-
lerfreiheit von sonstigen Waren und Leistungen,
welche der Sachverständige Dritten gegenüber
erbringt. Dies gilt insbesondere auch für die elek-
trische Anlage, die durch VdS Schadenverhütung
einer Nachprüfung unterzogen wurde (siehe Ab-
schnitt 5.1.3 d).

9.2 Schadenersatz

Für Schäden, die nicht am Vertragsgegenstand
eingetreten sind, haftet VdS Schadenverhütung –
aus welchem Grund auch immer – nur

1. bei Vorsatz,
2. bei grober Fahrlässigkeit der Geschäftsleitung,

des Inhabers oder leitender Angestellter,
3. bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper

oder Gesundheit,
4. bei Mängeln, die arglistig verschwiegen wurden

oder deren Abwesenheit garantiert wurde.

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten haftet VdS Schadenverhütung auch
bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestell-
ter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall
begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftiger-
weise vorhersehbaren Schaden.

Die vorstehenden Regelungen gelten entspre-
chend für den Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

Weitere Ansprüche, insbesondere Schadenser-
satzansprüche des Sachverständigen, gleich aus
welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.

Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch zu
Gunsten von Mitarbeitern und Beauftragten von
VdS Schadenverhütung.

9.3 Schadenersatzansprüche Dritter

Soweit VdS Schadenverhütung von Dritten auf
Schadenersatz in Anspruch genommen wird,
ohne dass VdS Schadenverhütung nach den Ab-
schnitten 9.1 oder 9.2 hierfür haftet, ist der Sach-
verständige verpflichtet, VdS Schadenverhütung
auf Verlangen unverzüglich davon freizustellen.

10 Gebühren

Das Anerkennungsverfahren und die nach der An-
erkennung durchgeführten Prüfungen sind
gebührenpflichtig und werden dem Auftraggeber
bzw. dem VdS-anerkannten Sachverständigen in
Rechnung gestellt. Die Höhe der Gebühren kann
der Gebührentabelle der VdS-Zertifizierungsstelle
entnommen werden. Diese wird Interessenten bei
einer Anfrage zusammen mit diesen Richtlinien in
einem Informationspaket kostenlos zugestellt.
Ferner ist die Gebührentabelle im Internet unter
www.vds.de. verfügbar. Für die Berechnung der
Leistungen gelten die Gebühren nach Maßgabe
der Gebührentabelle der VdS-Zertifizierungsstelle
zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.

11 Sonstiges

11.1 Nebenabreden

Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.

11.2 Vertraulichkeit

Der Auftraggeber muss sicherstellen, dass alle
Kunden- und Anlagendaten vertraulich behandelt
werden und unbefugten Dritten nicht zur Kenntnis
gelangen.

Sämtliche Unterlagen und Informationen, die VdS
Schadenverhütung im Zusammenhang mit dem
Anerkennungsverfahren erhält, werden streng ver-
traulich behandelt. Ohne schriftliche Zustimmungs-
erklärung des Auftraggebers werden die Unterla-
gen Dritten weder zugänglich gemacht noch ver-
vielfältigt. Hiervon unberührt bleibt die Verpflichtung
von VdS Schadenverhütung, übergeordneten Stel-
len (z.B. Behörden) Einblick in Unterlagen zu einzel-
nen Zertifizierungsvorgängen zu gewähren.
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11.3 Datenschutz

VdS Schadenverhütung wird für die Durchführung
der Vertragsleistungen dafür Sorge tragen, dass
die Bestimmungen des § 5 BDSG beachtet werden.

Zum Zwecke der Durchführung des Vertrages
werden Daten des Auftraggebers erhoben, ge-
speichert und ggf. an Dritte weitergegeben. Die
Weitergabe erfolgt ausschließlich soweit dies zur
Durchführung des Auftrages erforderlich ist. Der
Auftraggeber erklärt sich hiermit einverstanden.

11.4 Salvatorische Klausel

Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit des
übrigen Vertrages nicht berührt.

11.5 Rechtswahl (Gerichtsstand)

Es findet das materielle Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung unter Ausschluss des
Kollisionsrechts. Die Geltung des Einheitlichen
Kaufgesetzes sowie des UN-Kaufrechts-Überein-
kommens in der jeweiligen Fassung wird, soweit
zulässig, ausgeschlossen. Dies gilt sowohl hin-
sichtlich der jeweiligen internationalen Abkom-
men als auch hinsichtlich der jeweiligen nationa-
len Transformationsgesetze.

Anhang A (informativ)

Unverbindliche Empfehlungen des Gesamtverban-
des der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
Abweichende Vereinbarungen sind möglich.

Klausel 3602 Elektrische Anlagen

Soweit nicht etwas anders vereinbart ist, gilt Fol-
gendes:

1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen
Anlagen jährlich, und zwar möglichst innerhalb
der ersten drei Monate eines jeden Versiche-
rungsjahres, auf seine Kosten durch einen von
der Zertifizierungsstelle der VdS Schadenver-
hütung GmbH anerkannten Sachverständigen
prüfen und sich ein Zeugnis darüber ausstellen
zu lassen. In dem Zeugnis muss eine Frist ge-
setzt sein, innerhalb derer Mängel beseitigt
und Abweichungen von den anerkannten Re-
geln der Elektrotechnik, insbesondere von den
einschlägigen VDE-Bestimmungen, sowie Ab-
weichungen von den Sicherheitsvorschriften,
die dem Vertrag zu Grunde liegen, abgestellt
werden müssen.

2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer
das Zeugnis unverzüglich zu übersenden, die
Mängel fristgemäß zu beseitigen und dies dem
Versicherer anzuzeigen.

3. Werden elektrische Anlagen alljährlich im Auf-
trag einer Behörde durch Fach-(Elektro-)Inge-
nieure geprüft, so ist durch deren Prüfung auch
den Bestimmungen von Nr. 1 und Nr. 2 genügt.

10

Anerkennung von Sachverständigen zum Prüfen elektrischer Anlagen VdS 2228 : 2005-01 (07)



Anhang B – Auftragsformular (normativ)

Auftrag zur
� Anerkennung als Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen

� Verlängerung der Anerkennung Nr. ES_____________

� Änderung der Anerkennung Nr. ES________________

� _________________________________________________________________________________________________

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

1 Auftraggeber

Name, Vorname

Titel/akad. Grad

Geburtsdatum

Straße

PLZ, Ort

Telefon Fax

Internet-Homepage E-Mail

VdS-Anerk. Nr.1)

� selbstständig � angestellt als:

2 Unternehmen des Auftraggebers/Unternehmen, bei dem der Auftraggeber angestellt ist

Name des
Unternehmens

Abteilung

Straße

PLZ, Ort

Telefon Fax

Internet-Homepage E-Mail

Gegenstand des
Unternehmens

3 Beigefügte Unterlagen

� Nachweis über abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik (Zeugnisse) – nur bei Erstauftrag
� Nachweis über praktische Berufserfahrung nach Abschluss der Ausbildung (Zeugnisse) – nur bei Erstauftrag
� Nachweis über die Verfügbarkeit der notwendigen Messgeräte mit zugehörigem Kalibrierungsnachweis
� Nachweis über die erforderliche Fortbildung (Abschnitt 5.1.3 g)) – nur bei Verlängerungsauftrag
� Nachweis über den Besitz der notwendigen Normen nach Abschnitt 5.2.3 (Kaufbeleg, Lieferschein o.ä.) –

nur bei Erstauftrag
� Nachweis über die Eintragung im Handelsregister (sofern zutreffend) – nur bei Erstauftrag
� Nachweis über die Bestellung als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger2)

� Erklärung des Arbeitgebers nach Abschnitt 5.1.2 e) – nur bei Erstauftrag
� polizeiliches Führungszeugnis nach Abschnitt 5.1.2 h) – nur bei Erstauftrag

VdS 2228 : 2005-01 (07) 11

1) Nur bei Änderungs- und Verlängerungsaufträgen
2) Nur bei Aufträgen von öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen

Art der Änderung ________________________________



4 Verpflichtungen

Der Auftraggeber ist inhaltlich darüber informiert und vollumfänglich damit einverstanden, dass

■ dem Anerkennungsverfahren die ”Richtlinien für die Anerkennung von Sachverständigen zum Prüfen elektri-
scher Anlagen”, VdS 2228, in der jeweils gültigen Fassung zu Grunde liegen;

■ die VdS-Zertifizierungsstelle berechtigt ist, sowohl alle relevanten Daten in einem Verzeichnis zu führen, als
auch die Anerkennung des Auftraggebers/Sachverständigen Dritten mitzuteilen;

■ die VdS-Zertifizierungsstelle ermächtigt ist, alle sachdienlichen Auskünfte, welche die Anerkennung betreffen,
einzuholen. Erforderlichenfalls ist der Auftraggeber/Sachverständige verpflichtet, den Auskunftgeber von sei-
ner Schweigepflicht zu entbinden;

■ die jeweils aktuelle Gebührentabelle der VdS-Zertifizierungsstelle der Leistungsabrechnung zugrunde gelegt
wird;

■ seine Daten EDV-mäßig erfasst und bearbeitet werden.

_________________________________________________________________________________________________
Datum FirmenstempelUnterschrift des Auftraggebers
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